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27 Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
und der 11. Bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung (11. BayIfSMV)  
vom 15. Dezember 2020, zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 12. Februar 2021
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Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
und der 11. Bayerischen Infektionsschutz-

maßnahmenverordnung (11. BayIfSMV)  
vom 15. Dezember 2020,  

zuletzt geändert durch Verordnung  
vom 12. Februar 2021

Für den Landkreis Kronach wird festgestellt, dass der 
7-Tage-Inzidenz-Wert von 100 Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner unter-
schritten ist.

Ab dem 22.02.2021 sind daher die Regelungen des § 18 
Abs. 1 Satz 5, § 19 Abs. 1 Satz 3 und § 20 Abs. 1 Satz 2 
der 11. BayIfSMV anzuwenden. 

Ab dem 22. Februar 2021 gilt für den Landkreis Kronach 
Folgendes:

1. In folgenden Schulen bzw. Jahrgangsstufen oder 
Schulklassen findet Präsenzunterricht statt, soweit 
der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zu-
verlässig eingehalten werden kann:

• an den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen, 

• an den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Förderzentren 
einschließlich der Schulvorbereitenden Einrichtun-
gen sowie an weiteren Jahrgangsstufen der För-
derzentren in den Förderschwerpunkten emotiona-
le und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung, 

körperliche und motorische Entwicklung, Sehen 
und weiterer Förderbedarf sowie Hören und weite-
rer Förderbedarf,

• an den Schulen für Kranke in Abstimmung mit den 
Kliniken und

• in den Abschlussklassen der übrigen Schulen nach 
§ 18 Abs. 1 Satz 1 der 11. BayIfSMV.

 Kann die Einhaltung des Mindestabstands nicht 
durchgehend und zuverlässig gewährleistet werden, 
ist in den Wechselunterricht überzugehen. 

2. Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Kin-
dertagespflegestellen ist unter folgenden Vorausset-
zungen zulässig:

• Die jeweiligen Träger haben ein Schutz- und Hygie-
nekonzept auf der Grundlage eines ihnen von den 
Staatsministerien für Familie, Arbeit und Soziales 
und für Gesundheit und Pflege zur Verfügung ge-
stellten Rahmenhygieneplanes auszuarbeiten und 
auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungs-
behörde vorzulegen; dabei sind einrichtungsspezi-
fische Anforderungen und die Umstände vor Ort zu 
berücksichtigen.

• Die Betreuung erfolgt in festen Gruppen.

3. Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung können in Präsenzform stattfinden, soweit dabei 
der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zu-
verlässig eingehalten werden kann. 

Im Übrigen bleiben die Vorgaben der 11. BayIfSMV un-
berührt.
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Maßgeblich für die Festlegung des Inzidenzwertes sind 
nach der bundesgesetzlichen Festlegung in § 28a Abs. 3 
Satz 12 IfSG die Veröffentlichungen des Robert-Koch-In-
stituts (RKI).

Kronach, 19.02.2021
Landratsamt

Quenzer
Oberregierungsrätin

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


